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GESETZBLATT
FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG

Tag I N H A LT  Seite

Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes  
in Baden-Württemberg

Vom 23. Juli 2013

Der Landtag hat am 17. Juli 2013 das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel 1 

Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg (KSG BW) 

§ 1 

Zweck des Gesetzes 

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, im Rahmen der inter-
nationalen, europäischen und nationalen Klimaschutz-
ziele einen angemessenen Beitrag zum Klimaschutz 
durch Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu leis-

ten und zugleich zu einer nachhaltigen Energieversor-
gung beizutragen. 

(2) Mit diesem Gesetz sollen Ziele zur Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen für Baden-Württemberg formu-
liert, die Belange des Klimaschutzes konkretisiert und 
notwendige Umsetzungsinstrumente geschaffen werden. 

§ 2 

Anwendungsbereich 

Soweit bundesrechtliche Vorgaben zum Klimaschutz ab-
schließend sind, finden die Vorgaben dieses Gesetzes 
keine Anwendung. Soweit die Belange des Klimaschut-
zes ausdrücklich oder im Rahmen öffentlicher Belange 
bei Entscheidungen der öffentlichen Hand zu berück-
sichtigen sind, finden die Vorschriften dieses Gesetzes 
unter Berücksichtigung der fachgesetzlichen Abwä-
gungssystematik ergänzende Anwendung. 
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Bereitstellung, Umwandlung, Nutzung und Speicherung 
von Energie sowie dem Ausbau erneuerbarer Energien 
besondere Bedeutung zu. Dies gilt auch, wenn es sich im 
Einzelfall um geringe Beiträge zur Treibhausgasminde-
rung handelt. 

§ 6 

Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept 

(1) Die Landesregierung beschließt nach Anhörung  
von Verbänden und Vereinigungen ein integriertes Ener-
gie- und Klimaschutzkonzept, das wesentliche Ziele, 
Strategien und Maßnahmen zur Erreichung der Klima-
schutzziele nach § 4 Absatz 1 benennt. Das integrierte 
Energie- und Klimaschutzkonzept ist vor der Beschluss-
fassung nach Satz 1 dem Landtag zuzuleiten, um ihm 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Das integrierte 
Energie- und Klimaschutzkonzept soll erstmals spätes-
tens 2014 beschlossen und spätestens alle fünf Jahre auf 
Basis der Monitoringberichte nach § 9 fortgeschrieben 
werden. 

(2) Das integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept 
enthält insbesondere folgende Elemente: 

1. Minderungsziele für die Treibhausgasemissionen ver-
schiedener Emittentengruppen (Sektorziele), 

2. Ziele für Handlungsbereiche zur Erreichung der Sek-
torziele, insbesondere Ziele zur Energieeinsparung, 
zur Erhöhung der Energieeffizienz und zum Ausbau 
der erneuerbaren Energien, unter Berücksichtigung 
von Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der Energie-
versorgung, 

3. Strategien und Maßnahmen, um die Klimaschutzziele 
zu erreichen. 

Bei der Erstellung des integrierten Energie- und Klima-
schutzkonzeptes sind die Wirkungsbeiträge und Wech-
selwirkungen durch Klimaschutzmaßnahmen des Bun-
des und der Europäischen Union zu berücksichtigen. 

(3) Das integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept 
dient als Entscheidungsgrundlage der Landesregierung 
für das Erreichen der Klimaschutzziele. 

§ 7 

Vorbildfunktion der öffentlichen Hand 

(1) Der öffentlichen Hand kommt beim Klimaschutz in 
ihrem Organisationsbereich eine allgemeine Vorbild-
funktion zu, insbesondere durch Energieeinsparung, 
 effiziente Bereitstellung, Umwandlung, Nutzung und 
Speicherung von Energie sowie Nutzung erneuerbarer 
Energien. Dies gilt, sofern die Organisation der Auf-
gabenerledigung nicht abschließend durch Bundesrecht 
geregelt ist. 

(2) Das Land setzt sich zum Ziel, bis zum Jahr 2040 die 
Landesverwaltung im Sinne von Satz 2 weitgehend kli-

§ 3 

Begriffsbestimmungen 

(1) Treibhausgasemissionen im Sinne dieses Gesetzes 
sind Emissionen von Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan 
(CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstof-
fen (H-FKW/HFC), perfluorierten Kohlenwasserstoffen 
(FKW/PFC) und Schwefelhexafluorid (SF6), die in Ba-
den-Württemberg entstehen. 

(2) Öffentliche Hand im Sinne dieses Gesetzes sind: 

1. das Land, die Gemeinden und die Gemeindeverbände 
sowie jede auf Grund eines Landesgesetzes eingerich-
tete Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-
gensmasse des öffentlichen Rechts mit Ausnahme von 
Religionsgemeinschaften und 

2. jede Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-
gensmasse des Privatrechts, wenn an ihr eine Person 
nach Nummer 1 allein oder mehrere Personen nach 
Nummer 1 zusammen unmittelbar oder mittelbar 

a) die Mehrheit des gezeichneten Kapitals besitzen, 

b) über die Mehrheit der mit den Anteilen verbunde-
nen Stimmrechte verfügen oder 

c) mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwal-
tungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans bestellen 
können. 

Ausgenommen sind öffentliche Unternehmen, soweit  
sie Dienstleistungen im freien Wettbewerb mit privaten 
Unternehmen erbringen. 

§ 4 

Klimaschutzziele 

(1) Die Gesamtsumme der Treibhausgasemissionen in 
Baden-Württemberg soll bis zum Jahr 2020 um mindes-
tens 25 Prozent verringert werden im Vergleich zu den 
Gesamtemissionen des Jahres 1990. Bis zum Jahr 2050 
wird eine Minderung um 90 Prozent angestrebt im Ver-
gleich zu den Gesamtemissionen des Jahres 1990. Die 
Minderungsbeiträge aus dem europäischen System für 
den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten fin-
den dabei entsprechende Berücksichtigung. 

(2) Die unvermeidbaren Auswirkungen des Klimawan-
dels sind im Rahmen einer landesweiten Anpassungs-
strategie durch vorsorgende Anpassungsmaßnahmen zu 
begrenzen. Die Landesregierung verabschiedet hierzu 
nach Anhörung von Verbänden und Vereinigungen ein 
Konzept. 

§ 5 

Klimaschutzgrundsatz 

Bei der Verwirklichung der Klimaschutzziele nach § 4 
Absatz 1 kommt der Energieeinsparung, der effizienten 
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§ 9 

Monitoring 

(1) Das Erreichen der Ziele nach § 4 sowie nach § 6 
 Absatz 2 Nummer 1 und 2 sowie die Umsetzung von 
Strategien und Maßnahmen nach § 6 Absatz 2 Nummer 3 
werden durch ein Monitoring auf Basis quantitativer und 
qualitativer Erhebungen überprüft. Die Monitoringbe-
richte bilden die Grundlage für die Fortschreibung des 
integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes sowie 
der Anpassungsstrategie nach § 4 Absatz 2. 

(2) Das Monitoring umfasst folgende Berichte: 

1. eine jährliche Kurzberichterstattung, beginnend ab 
2014, insbesondere zu folgenden Punkten: 

a) Entwicklung der Treibhausgasemissionen in Ba-
den-Württemberg unter Berücksichtigung der Min-
derungswirkungen durch den europaweiten Emis-
sionshandel, 

b) Entwicklung der energiewirtschaftlichen und ener-
giepolitischen Rahmenbedingungen sowie 

c) Kurzbewertung der Ergebnisse; 

2. eine zusammenfassende Berichterstattung alle drei 
Jahre, beginnend ab 2016 insbesondere zu folgenden 
Punkten: 

a) den unter Nummer 1 Buchstaben a und b genann-
ten Punkten, 

b) Umsetzungsstand wichtiger Ziele und Maßnah-
men, 

c) wesentliche Folgen des Klimawandels für Baden-
Württemberg sowie Umsetzung und Wirkung 
wichtiger Anpassungsmaßnahmen, 

d) Bewertung der Ergebnisse sowie 

e) Vorschläge zur Weiterentwicklung des integrierten 
Energie- und Klimaschutzkonzeptes. 

Beim Monitoring sind die Wirkungsbeiträge und 
 Wechselwirkungen durch Klimaschutzmaßnahmen des 
Bundes und der Europäischen Union zu berücksichtigen 
sowie wichtige Aspekte einer verursacherbezogenen Be-
trachtung einzubeziehen. 

(3) Der Bericht nach Absatz 2 Nummer 2 wird ein-
schließlich der Stellungnahme des Beirats für Klima-
schutz nach Beschlussfassung durch die Landesregie-
rung dem Landtag zugeleitet. 

§ 10 

Beirat für Klimaschutz 

Die Landesregierung bildet einen Beirat für Klima-
schutz, der sie bei der Umsetzung der Klimaschutzziele 
berät und auf Basis der Monitoringberichte nach § 9 
 Vorschläge zur Weiterentwicklung der Klimaschutzmaß-
nahmen entwickelt. Der Beirat besteht aus Vertretern 
verschiedener gesellschaftlicher Vereinigungen und Ver-

maneutral zu organisieren. Zur Verwirklichung dieses 
Zieles verabschiedet die Landesregierung ein Konzept, 
das die Hochschulen sowie Behörden des Landes und 
sonstige Landeseinrichtungen ohne eigene Rechtsper-
sönlichkeit umfasst, soweit sie der unmittelbaren Orga-
nisationsgewalt des Landes unterliegen. Ausgeschlos-
sen sind Einrichtungen des Landes, soweit sie 
Dienstleistungen im freien Wettbewerb mit Privaten er-
bringen. In begründeten Ausnahmefällen kann die Lan-
desregierung weitere Organisationseinheiten vom An-
wendungsbereich des Konzepts nach Satz 2 ausnehmen. 
Die weit gehende Klimaneutralität soll in erster Linie 
durch die Einsparung von Energie, die effiziente Be-
reitstellung, Umwandlung, Nutzung und Speicherung 
von Energie sowie die Nutzung erneuerbarer Energien 
erreicht werden. Ergänzend kann sie durch Kompensa-
tion im Wege rechtlich anerkannter Emissionsminde-
rungsmaßnahmen oder Emissionsminderungsmaßnah-
men mit im Wesent lichen vergleichbaren Standards 
verwirklicht werden. 

(3) Die Landesregierung legt dem Landtag auf Basis 
 wesentlicher Indikatoren alle drei Jahre einen Gesamt-
bericht zum Stand der Umsetzung des Konzepts nach 
Absatz 2 vor. Der Gesamtbericht umfasst insbesondere 
Angaben zur Entwicklung der CO2-Emissionen durch 
die Nutzung landeseigener Gebäude, Art und Höhe des 
Strom- und Wärmeverbrauchs in der Landesverwaltung 
sowie des Kraftstoffverbrauchs durch Dienstreisen. 

(4) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erfüllen die 
Vorbildfunktion nach Absatz 1 in eigener Verantwortung. 
Das Land wird sie hierbei unterstützen. Näheres soll in 
einer Vereinbarung zwischen Land und kommunalen 
Landesverbänden beschlossen werden. 

(5) Die Förderprogramme des Landes für den kommuna-
len Hochbau sollen den Grundsätzen des nachhaltigen 
Bauens Rechnung tragen. § 3 Absatz 2 Satz 2 findet 
 entsprechende Anwendung. Das Nähere wird durch die 
Förderrichtlinien geregelt.

§ 8 

Allgemeine Verpflichtung zum Klimaschutz 

(1) Jeder soll nach seinen Möglichkeiten zur Verwirk-
lichung der Klimaschutzziele, insbesondere durch Ener-
gieeinsparung, effiziente Bereitstellung, Umwandlung, 
Nutzung und Speicherung von Energie sowie Nutzung 
erneuerbarer Energien beitragen. 

(2) Das allgemeine Verständnis für die Ziele des Klima-
schutzes ist mit geeigneten Mitteln zu fördern. Die staat-
lichen, kommunalen und privaten Erziehungs-, Bil-
dungs- und Informationsträger sollen im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten über Ursachen und Bedeutung des Klima-
wandels sowie die Aufgaben des Klimaschutzes aufklä-
ren und das Bewusstsein für einen sparsamen Umgang 
mit Energie fördern. 
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Artikel 2 

Änderung des Landesplanungsgesetzes 

§ 11 des Landesplanungsgesetzes in der Fassung vom 
10. Juli 2003 (GBI. S. 385), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 22. Mai 2012 (GBI. S. 285), 
wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz einge-
fügt: 

 »Bei der Konkretisierung der Grundsätze nach § 2 
Absatz 2 Nummer 6 Satz 7 und 8 des Raumordnungs-
gesetzes sind die Vorgaben des Klimaschutzgesetzes 
für Baden-Württemberg ergänzend zu berücksich-
tigen.« 

b) In dem neuen Satz 3 des Absatzes 2 wird das Wort 
»Er« durch die Wörter »Der Regionalplan« ersetzt. 

c) Absatz 3 Satz 2 Nummer 11 wird wie folgt gefasst: 

 »11.  Gebiete für Standorte zur Nutzung erneuerbarer 
Energien, insbesondere Gebiete für Standorte 
 regionalbedeutsamer Windkraftanlagen,« 

d) Absatz 3 Satz 2 wird folgende Nummer 12 ange-
fügt: 

 »12.  Standorte und Trassen für sonstige Infrastruktur-
vorhaben, einschließlich Energieversorgung und 
Energiespeicherung.« 

e) In Absatz 5 Satz 2 werden nach dem Wort »Baden-
Württemberg« die Wörter »sowie des integrierten 
Energie- und Klimaschutzkonzeptes und der An-
passungsstrategie nach den Vorschriften des Kli-
maschutzgesetzes Baden-Württemberg« eingefügt. 

f) In Absatz 7 Satz 1 Halbsatz 1 wird die Angabe 
»und 11« durch die Angabe » , 11 und 12« ersetzt. 

g) Absatz 8 wird folgender Satz angefügt: 

 »Die klimaschutzbezogenen Festlegungen nach Ab-
satz 3 Satz 2 Nummern 11 und 12 sollen anhand kon-
zeptioneller Überlegungen unter Berücksichtigung 
der regionalen Potenziale für die Nutzung erneuer-
barer Energien und Energieeffizienz begründet wer-
den.« 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft mit Ausnahme von Artikel 1 § 2 Satz 2, § 5 und 
§ 11 Absatz 3, die am 1. Januar 2014 in Kraft treten so-
wie Artikel 1 § 7 Absatz 5, der zwölf Monate nach dem 
Tag der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft tritt. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 23. Juli 2013

bände, der Kommunen, der Kirchen sowie der Wissen-
schaft. Die Landesregierung kann die Aufgaben des Bei-
rats für Klimaschutz auch auf einen bereits bestehenden 
Beirat übertragen. 

§ 11 

Aufgaben und Zuständigkeiten 

(1) Zur Koordinierung der ressortübergreifenden Auf-
gaben nach diesem Gesetz wird beim Umweltministe-
rium eine Stabsstelle für Klimaschutz eingerichtet. Diese 
ist zuständig für die Koordinierung der Erstellung und 
Fortschreibung des integrierten Energie- und Klima-
schutzkonzeptes nach § 6 sowie des Konzeptes nach § 7 
Absatz 2 und die Koordinierung der Berichte nach § 7 
Absatz 3 und § 9. 

(2) Zuständig für die Erstellung der Monitoringberichte 
nach § 9 sind die für die Umsetzung der jeweiligen Stra-
tegien und Maßnahmen zuständigen Ministerien. Diese 
legen auf Basis einer einheitlichen Struktur ihre Berichte 
der Stabsstelle für Klimaschutz beim Umweltministe-
rium spätestens zum 1. November vor. Nach Erstellung 
des zusammenfassenden Berichts gemäß § 9 Absatz 2 
Nummer 2 gibt die Stabsstelle für Klimaschutz beim 
Umweltministerium dem Beirat für Klimaschutz Gele-
genheit zur Stellungnahme. 

(3) Die Behörden, Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts haben im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit zur Verwirklichung der Klimaschutzziele 
beizutragen. 

(4) Die unteren Verwaltungsbehörden und unteren 
 Baurechtsbehörden sollen bei Zulassungsverfahren für 
Vorhaben zur Errichtung von Anlagen zur Nutzung er-
neuerbarer Energien mit erheblicher Bedeutung für die 
Allgemeinheit mit Beginn der Beteiligung von Behörden, 
deren Aufgabenbereich berührt wird, auch das Regie-
rungspräsidium beteiligen, um ihm Gelegenheit zu geben, 
die Belange des Klimaschutzes einzubringen. Hierzu ge-
hören insbesondere folgende Anlagen: 

a) Errichtung einer Windenergieanlage mit einer Ge-
samthöhe von mehr als 50 Metern, 

b) Errichtung einer Wasserkraftanlage ab einer instal-
lierten elektrischen Gesamtleistung von 50 Kilo-
watt, 

c) Errichtung einer nach Immissionsschutzrecht ge-
nehmigungsbedürftigen Biogasanlage, 

d) Errichtung einer gebäudeunabhängigen Anlage zur 
photovoltaischen Solarnutzung ab einer installier-
ten elektrischen Gesamtleistung von 500 Kilo- 
watt, 

e) Errichtung einer gebäudeunabhängigen Anlage zur 
thermischen Solarnutzung mit einer Kollektorflä-
che von mindestens 1000 m2. 
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